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Antrag 
der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Gisela 
Sengl, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena Osgyan, Katharina 
Schulze, Markus Ganserer, Ulrich Leiner, Dr. Christian Magerl, 
Thomas Mütze, Rosi Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Förderung der Öko-Modellregionen verlängern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die bisher auf zwei Jahre be-
grenzte Förderung der Ökomodellregionen um weitere zwei Jahre zu 
verlängern. 
 
 
Begründung: 
Die Öko-Modellregionen sind wichtiger Bestandteil der Initiative Bio-
Regio   2020   der   Staatsregierung.   Als   „staatlich   anerkannte   Öko-Mo-
dellregion“   erhalten   Gemeindeverbünde   die   Chance,   zukunftsfähige  
Ideen und Maßnahmenvorschläge zur Entwicklung des ökologischen 
Landbaus in ihren Kommunen umzusetzen. In den Öko-Modellregio-
nen werden Ziele und Umsetzungsvorschläge zur Förderung des 
Ökologischen Landbaus in der Region sowie des Einsatzes heimi-
scher Öko-Lebensmittel hinsichtlich der vier vorgegebenen Bereiche 
erarbeitet: 

─ Landwirtschaftliche Erzeugung einschließlich Gartenbau, Imkerei 
und Teichwirtschaft 

─ Verarbeitung 

─ Vermarktung, Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung 

─ Information und Bewusstseinsbildung 

Bei einer Ernennung zur Öko-Modellregion bezuschusst das zustän-
dige Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) eine Projektmanagerin bzw. 
einen Projektmanager für mindestens zwei Jahre bis zu 75 Prozent. 
25 Prozent der Kosten sind vom jeweiligen Gemeindeverbund selbst 
zu tragen. 
Das Engagement der Beteiligten und die bereits bestehenden guten 
Ansätze in den Ökomodellregionen sollen nicht im Keim erstickt wer-
den, sondern weiterhin betreut, entwickelt und die Umsetzung erprobt 
werden können. Deshalb sollte die Förderung um weitere zwei Jahre 
verlängert werden. 
Da auch auf Mittel von Kap. 08 03 TG 75 (Maßnahmen zur Begleitung 
des demografischen Wandels im ländlichen Raum) zugegriffen wer-
den kann, lassen sich die zusätzlichen Kosten im Rahmen der vor-
handenen Haushaltsmittel abwickeln. 


